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A. Einführung

Der vorliegende Bericht bezieht sich auf den Zeitraum November 2019 bis September 2020. 

Die Tätigkeiten der Überwachungskommission und der Prüfungskommission waren seit dem 

Frühjahr 2020 durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bzw. die Maßnahmen zu 

deren Eindämmung bestimmt. In der Folge wurden seit März 2020 die Vor-Ort-

Prüftätigkeiten bis auf weiteres ausgesetzt und der Sitzungsbetrieb reduziert.  

Die Kommissionen werden tätig auf Grundlage von § 11 Abs. 3 S. 4 ff. TPG 

(Überwachungskommission) und § 12 Abs. 5 S. 4 ff. TPG (Prüfungskommission), der 

Bestimmungen des Koordinierungsstellenvertrags nach § 11 TPG und des 

Vermittlungsstellenvertrags nach § 12 TPG sowie der vom Bundesgesundheitsministerium 

genehmigten Gemeinsamen Geschäftsordnung der Prüfungs- und der 

Überwachungskommission (GGO-PÜK)1. Zudem enthält der im Rahmen des Spitzengesprächs 

am 27.08.2012 zwischen dem Bundesminister für Gesundheit, dem GKV-Spitzenverband, der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft, der Vermittlungsstelle Eurotransplant, der 

Koordinierungsstelle Deutsche Stiftung Organtransplantation, der Deutschen 

Transplantationsgesellschaft, den Vertretern der Gesundheitsminister- und der 

Kultusministerkonferenzen sowie dem Patientenbeauftragten der Bundesregierung 

vereinbarte Maßnahmenkatalog2 insbesondere den Auftrag an die Prüfungskommission, alle 

Transplantationszentren regelmäßig, mindestens einmal in drei Jahren verdachtsunabhängig 

vor Ort zu prüfen. Ebenfalls wurde vereinbart, dass Vertreter der Länder, in denen das 

jeweilige Transplantationszentrum seinen Sitz hat, an den Prüfungen zu beteiligen sind, damit 

ein nahtloser Informationstransfer zwischen den Kommissionen und den zuständigen 

Überwachungsbehörden gewährleistet ist. 

In Deutschland sind derzeit 46 Transplantationszentren mit 126 Transplantations-

programmen3 zugelassen. Prüfgegenstand waren im Berichtszeitraum die Herz-, Lungen-, 

Leber-, Nieren- und Pankreastransplantationen4 der Jahre 2016 bis 2018 (insgesamt 9.068 

Transplantationen in diesem Zeitraum3). Die Prüfergebnisse der Vorjahre wurden im 

1 Die GGO‑PÜK ist abrufbar unter: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/ 
downloads/pdf-Ordner/GO/2016-02-18_GGO-PUEK.pdf (letzter Zugriff am 30.11.2020). 
2 Der Maßnahmenkatalog ist abrufbar unter: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/ 
user_upload/downloads/Massnahmenkatalog_Transplantationsmedizin_27082012.pdf (letzter Zugriff am 
30.11.2020); vgl. auch die Drucksache des Deutschen Bundestags 17/13897 vom 11.06.2013. 
3 ohne Dünndarm. 
4 Pankreas = Bauchspeicheldrüse. 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/GO/2016-02-18_GGO-PUEK.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/GO/2016-02-18_GGO-PUEK.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Massnahmenkatalog_Transplantationsmedizin_27082012.pdf
https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Massnahmenkatalog_Transplantationsmedizin_27082012.pdf
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September 2013, im September 2014, im November 2015, im Dezember 2016, im Dezember 

2017, im Dezember 2018 und im November 2019 der Öffentlichkeit vorgelegt.5  

Im Berichtszeitraum November 2019 bis November 2020 standen die flächendeckenden 

Prüfungen der Herz-, Lungen-, Leber-, Nieren- und Pankreastransplantationen der Jahre 2016 

bis 2018 im Mittelpunkt. Die Prüfungskommission hat 30 Transplantationsprogramme auf 

der Basis der Krankenakten von 363 Empfängern postmortal gespendeter Organe aus den 

Jahren 2016 bis 2018 überprüft. Zudem hat die Kommission die im vorangegangenen 

Berichtszeitraum begonnenen Prüfungen von 10 Transplantationsprogrammen 

abgeschlossen. 

Der vorliegende Bericht umfasst die Ergebnisse der im vorangegangenen Berichtszeitraum 

begonnenen und in diesem Berichtszeitraum abgeschlossenen Prüfungen und die Ergebnisse 

der seit dem letzten Bericht durchgeführten und abgeschlossenen Prüfungen (Kapitel C.I) 

sowie die Ergebnisse der  verdachtsabhängige Einzelfallprüfungen (Kapitel C.III). Zu den 

Angelegenheiten der Deutschen Stiftung Organtransplantation und der Stiftung 

Eurotransplant wird in den Kapiteln C.IV und C.V ausgeführt. 

  

 
5 Die Berichte sind verfügbar unter https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/medizin-ethik/ 
transplantationsmedizin/ (letzter Zugriff am 30.11.2020). 

https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/medizin-ethik/transplantationsmedizin/
https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/medizin-ethik/transplantationsmedizin/
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B. Aufgaben und Zusammensetzung der Kommissionen, der 

Vertrauensstelle und der Geschäftsstelle 

B.I Überwachungskommission gemäß § 11 Abs. 3 S. 4 TPG 

Die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-

Spitzenverband (TPG-Auftraggeber) haben in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben die 

Überwachungskommission gemäß § 11 Abs. 3 S. 4 TPG eingesetzt. Die Überwachungs-

kommission kontrolliert, ob die Gewinnung von postmortalen Spenderorganen 

ordnungsgemäß abgelaufen ist. Sie überprüft die Einhaltung der auf der Grundlage des TPG 

vertraglich festgelegten Verpflichtungen und Aufgaben der Koordinierungsstelle (Deutsche 

Stiftung Organtransplantation, DSO), insbesondere die Koordination der Entnahme von 

vermittlungspflichtigen Organen einschließlich der Vorbereitung von Entnahme, Vermittlung 

und Übertragung. In diesem Zusammenhang überprüft die Überwachungskommission, ob 

und inwieweit die Koordinierungsstelle die Gewähr dafür bietet, dass diese Maßnahmen in 

Zusammenarbeit mit den Transplantationszentren und den Entnahmekrankenhäusern unter 

Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen durchgeführt werden. Die 

Überprüfung erfolgt für den Bereich der Organspende, -entnahme und -übertragung auf 

Grundlage von § 11 Abs. 3 TPG sowie auf Grundlage einer Prüfung der Berichte der 

Koordinierungsstelle gemäß § 11 Abs. 5 TPG. 

Den Kommissionsvorsitz in der 07. Amtsperiode (2019/2022) hat Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. 

Hans Lippert inne. Die stellvertretende Vorsitzende ist Frau PD Dr. med. Stefanie 

Förderreuther. 

Die Zusammensetzung der Kommission für die 07. Amtsperiode (2019/2022) ist im 

Dokumentationsteil ausgewiesen (Kapitel D.I). 
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B.II Prüfungskommission gemäß § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

Die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-

Spitzenverband (TPG-Auftraggeber) haben in Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben die 

Prüfungskommission gemäß § 12 Abs. 5 S. 4 TPG eingesetzt. Die Prüfungskommission 

kontrolliert, ob die Zuteilung von Organen ordnungsgemäß erfolgt ist. Sie überprüft in 

regelmäßigen Abständen, ob die Vermittlungsentscheidungen der Stiftung Eurotransplant 

nach Maßgabe der gesetzlichen und vertraglichen Bedingungen und unter Einhaltung der 

Allokationsrichtlinien nach § 16 TPG sowie des TPG insgesamt erfolgt sind. Des Weiteren geht 

die Kommission Meldungen der Stiftung Eurotransplant und anderer Institutionen oder 

Personen über Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Umsetzung von 

Vermittlungsentscheidungen nach. Die Überprüfung erfolgt für den Bereich der 

Organvermittlung regelmäßig durch verdachtsabhängige sowie kontinuierliche und 

flächendeckend verdachtsunabhängige Kontrollen in den Transplantationszentren auf 

Grundlage von § 12 Abs. 5 TPG sowie auf Grundlage einer Prüfung der Berichte der 

Vermittlungsstelle gemäß § 12 Abs. 4 Nr. 6 TPG. 

Den Kommissionsvorsitz in der 07. Amtsperiode (2019/2022) hat Herr OStA HAL Thomas 

Schwarz inne. Der stellvertretende Vorsitzende ist Herr Prof. Dr. med. Christoph Bara. 

Die Zusammensetzung der Kommission für die 07. Amtsperiode (2019/2022) ist im 

Dokumentationsteil ausgewiesen (Kapitel D.II). 
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B.III Vertrauensstelle Transplantationsmedizin 

Die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-

Spitzenverband (TPG-Auftraggeber) haben im November 2012 eine unabhängige 

Vertrauensstelle Transplantationsmedizin zur Meldung von Auffälligkeiten und Verstößen 

gegen das Transplantationsrecht eingerichtet. 

Aufgabe der Vertrauensstelle ist es, auf vertraulicher Basis Hinweise auf Auffälligkeiten oder 

Unregelmäßigkeiten im Bereich der Organspende und der Organtransplantation 

entgegenzunehmen sowie in Kooperation mit der Prüfungskommission und der 

Überwachungskommission zu klären. Eine anonyme Kontaktaufnahme ist möglich. Die 

Vertrauensstelle steht für Anfragen oder Beschwerden im Zusammenhang mit Organspenden 

oder -transplantationen jedem offen und hat damit eine ganz wesentliche bürgernahe 

Funktion. Die Vertrauensstelle ist ein von den Strafverfolgungsbehörden unabhängiger 

Ansprechpartner. Mit der Leitung der Vertrauensstelle ist Herr Prof. Dr. jur. Hans Lilie 

betraut. 

Im Berichtszeitraum 2019/2020 sind bei der Vertrauensstelle insgesamt 21 (Stand 

30.11.2020) Eingaben eingegangen. Die Vertrauensstelle wurde von betroffenen Patienten 

oder deren Angehörigen, durch Mitarbeiter von Transplantationszentren sowie von anderen 

in das Transplantationsgeschehen eingebundenen Stellen in Anspruch genommen. 

Die Eingaben betrafen unter anderem folgende Themen und Bereiche: 

allgemeine und konkrete, einzelfallbezogene Fragen zur Organspende und -transplantation 

sowie zur Wartelistenführung und Verteilungsgerechtigkeit bei postmortalen Organspenden, 

Beschwerden gegen Transplantationszentren oder einzelne Ärzte aus Anlass konkreter 

Einzelfälle. Eine Vielzahl der Eingaben betraf zudem Fragestellungen zur Lebendorganspende 

und insbesondere zur Kostenerstattung der Nachsorgebehandlung des lebenden Spenders. 

Weiterhin gingen Fragen zur medizinischen Versorgung und zur Wartelistenaufnahme von 

Asylbewerbern ein.  

Die Vertrauensstelle ist erreichbar unter:  

Vertrauensstelle Transplantationsmedizin  

Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin  

Fon: +49 30 400 456-671  

Fax: +49 30 400 456-675  

E-Mail: vertrauensstelle_transplantationsmedizin@baek.de 

mailto:vertrauensstelle_transplantationsmedizin@baek.de
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B.IV Geschäftsstelle Transplantationsmedizin 

Die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-

Spitzenverband haben eine gemeinsame Geschäftsstelle Transplantationsmedizin 

eingerichtet, die bei der Bundesärztekammer angesiedelt ist. Der Geschäftsstelle 

Transplantationsmedizin obliegt die Geschäftsführung der Prüfungs- und der 

Überwachungskommission, der Vertrauensstelle Transplantationsmedizin sowie der 

Ständigen Kommission Organtransplantation der Bundesärztekammer. 

Die Zusammensetzung der Geschäftsstelle Transplantationsmedizin kann dem 

Dokumentationsteil entnommen werden (Kapitel D.III). 

Die Geschäftsstelle Transplantationsmedizin ist erreichbar unter:  

Geschäftsstelle Transplantationsmedizin  

Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin  

Fon: +49 30 400 456-660  

Fax: +49 30 400 456-668  

E-Mail: transplantationsmedizin@baek.de  

mailto:vertrauensstelle_transplantationsmedizin@baek.de
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C. Bericht über die Tätigkeiten der Prüfungskommission 

und der Überwachungskommission 2019/2020 

Innerhalb des Berichtszeitraums haben die Überwachungskommission und die 

Prüfungskommission dreimal gemeinsam getagt. 

C.I Prüfungskommission – Prüfung der Herz-, Lungen-, Leber-, 

Nieren- und Pankreastransplantationsprogramme 

Im Berichtszeitraum hat die Prüfungskommission insgesamt 30 Transplantationsprogramme 

in Deutschland einer Prüfung unterzogen, davon drei im Rahmen einer Vor-Ort-Prüfung und 

27 im schriftlichen Verfahren. Hiervon konnten die Prüfungen von 

19 Transplantationsprogrammen abgeschlossen werden. Überprüft wurden die Herz-, 

Lungen-, Leber-, Nieren- und Pankreastransplantationen (einschließlich kombinierter 

Transplantationen) der Jahre 2016 bis 2018. Zudem wurden im Berichtszeitraum die bereits 

im vorangegangenen Berichtszeitraum begonnenen Prüfungen von insgesamt 

10 Transplantationsprogrammen, alles Vor-Ort-Prüfungen, abgeschlossen. 

Geprüft wurde, ob bei den Angaben der Zentren für die von Eurotransplant geführte 

Warteliste die Bestimmungen des TPG, der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen 

Rechtsverordnungen und Richtlinien6 sowie die Vertragsbestimmungen (Koordinierungs- 

und Vermittlungsstellenvertrag) eingehalten wurden. 

C.I.1 Prüfungsmodalitäten 

C.I.1.1 Grundlage 

Grundlage für die flächendeckenden Prüfungen der Prüfungskommission sind die Richtlinien 

für die Wartelistenführung und die Organvermittlung gem. § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG. Sie 

sind somit maßgeblich für die Bewertung der Angaben und Vorgehensweise der 

Transplantationszentren.  

Soweit sich aus den Richtlinienänderungen für die Tätigkeit der Prüfungskommission 

abweichende Bewertungskriterien ergeben haben, wurden diese entsprechend 

berücksichtigt. 

 
6 Richtlinien der Bundesärztekammer für die Wartelistenführung und die Organvermittlung gemäß 
§ 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 und 5 TPG. 
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Im Prüfungszeitraum der Jahre 2016 bis 2018 wurden folgende Richtlinienänderungen 

vorgenommen: 

• Überarbeitung der Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG für die 

Wartelistenführung und Organvermittlung zur Lebertransplantation bezüglich der 

MELD-Berechnung unter Antikoagulanzien und der matchMELD-Standardkriterien 

für das Hepatozelluläre Karzinom und die Hyperoxalurie. Die Richtlinienänderung trat 

am 17.05.2016 in Kraft. 

• Überarbeitung der Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG für die 

Wartelistenführung und Organvermittlung zur Lebertransplantation bezüglich der 

MELD-Berechnung bei Leberunterstützungstherapie (MARS-Therapie). Die Richt-

linienänderung trat am 29.10.2016 in Kraft. 

• Überarbeitung der Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG für die 

Wartelistenführung und Organvermittlung zur Lebertransplantation bezüglich der 

Kriterien für die Allokation von Lebern, insbesondere zur Blutgruppenidentität 

und -kompatibilität, sowie bezüglich der matchMELD-Standardkriterien für das 

Hepatoblastom und die biliäre Atresie. Die Richtlinienänderung trat am 20.05.2017 in 

Kraft. 

• Überarbeitung der Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG für die 

Wartelistenführung und Organvermittlung zur Lebertransplantation bezüglich der 

Einführung von matchMELD-Standardkriterien für neuroendokrine Tumoren. Die 

Richtlinienänderung trat am 20.06.2017 in Kraft. 

• Überarbeitung der Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 TPG für die 

Wartelistenführung und Organvermittlung zur Lungentransplantation bezüglich der 

Zusammensetzung und Aufgaben der interdisziplinären Transplantationskonferenz, 

der Regelungen zur Aufnahme in die Warteliste, der Kriterien für die 

Lungenallokation, insbesondere zur Aktualisierung, Bestimmung, Erhebung und 

Dokumentation der LAS-Parameter sowie bezüglich der Diagnose der 

Lungenerkrankung und zur Berechnung des Lung-Allocation-Scores. Die 

Richtlinienänderung trat am 07.11.2017 in Kraft. 

C.I.1.2 Verfahren 

Die Prüfungen erfolgen auf Grundlage der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Prüfungs- 

und der Überwachungskommission sowohl für die Prüfungen vor Ort als auch für die 

Prüfungen im schriftlichen Verfahren durch Prüfgruppen. Die Kommissionsvorsitzenden 

werden von der Prüfungskommission mit der Zusammenstellung der Prüfgruppen 
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beauftragt. Diese bestehen in der Regel aus zwei medizinischen und einem juristischen 

Sachverständigen und werden von einem Kommissionsmitglied geleitet. Als Sachverständige 

können in die Prüfgruppen neben den Kommissionsmitgliedern auch weitere 

sachverständige Personen (Prüfer) einbezogen werden. Diese Prüfer werden durch 

Kommissionsbeschluss der Prüfungskommission benannt. Außerdem nehmen an jeder 

Prüfung Vertreter der Geschäftsstelle Transplantationsmedizin teil. 

Eine Woche vor jeder Prüfung werden alle Kommissionsmitglieder über den Prüfgegenstand, 

die zu prüfende Einrichtung sowie Ort und Zeit der Prüfung informiert, um ihnen eine 

Teilnahme zu ermöglichen. Zeitgleich werden auch die zuständigen Landesministerien 

benachrichtigt, um ihnen eine Möglichkeit zur Teilnahme an den Prüfungen als Beobachter 

zu eröffnen. Die zu prüfenden Einrichtungen werden vor der Prüfung über den Prüftermin 

informiert. 

Die Ergebnisse der jeweiligen Prüfungen werden nach Befassung der Prüfungskommission 

als Kommissionsbericht verabschiedet. Der Kommissionsbericht wird anschließend dem 

oder den für das jeweilige Transplantationsprogramm eines Transplantationszentrums 

verantwortlichen Arzt oder Ärzten sowie der Klinikdirektion mit der befristeten Möglichkeit 

zur Gegenvorstellung zugeleitet. Nach Abschluss des Stellungnahmeverfahrens wird der 

Kommissionsbericht dem geprüften Krankenhaus, den zuständigen Landesbehörden sowie 

der zuständigen Landesärztekammer übersandt. Besteht der Verdacht strafbaren Handelns, 

wird der Kommissionsbericht auch der zuständigen Staatsanwaltschaft zugestellt. 

C.I.1.3 Methodik der Stichprobenauswahl 

Das Ziel der Prüfungen ist es, die Einhaltung der Richtlinien gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 u. 5 

TPG zu prüfen und mögliche Richtlinienverstöße und ggf. Manipulationen in den 

Transplantationsabläufen der Transplantationszentren zu erkennen. Dies erfolgt auf der 

Grundlage einer Stichprobenauswahl. An der Methodik dieser Stichprobenauswahl hat sich 

gegenüber den Vorjahren nichts geändert. 
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C.I.2 Zu den Ergebnissen im Überblick  
In den Jahren 2016 bis 2018 wurden in Deutschland insgesamt 9.068 postmortal gespendete 

Organe im Bereich der Herz-, Lungen-, Leber-, Nieren- und 

Pankreastransplantationsprogramme transplantiert. 

C.I.2.1 Prüfungen aus dem vorangegangenen Berichtszeitraum, die in diesem 

Berichtszeitraum abgeschlossen werden konnten7 

Im Berichtszeitraum hat die Kommission die im vorangegangenen Berichtszeitraum 

(2018/2019) begonnenen Prüfungen von 10 Transplantationsprogrammen abgeschlossen.  

Herztransplantationen und kombinierte Herz-Lungentransplantationen 

Die im vorangegangenen Berichtszeitraum begonnenen und in diesem Berichtszeitraum 

abgeschlossenen Prüfungen von insgesamt vier Herztransplantationsprogrammen ließen 

keine Anhaltspunkte für systematische Richtlinienverstöße oder Manipulationen hinsichtlich 

zuteilungsrelevanter Patientendaten erkennen. Sie ergaben vielmehr, dass die Anmeldung 

der Patienten stets ordnungsgemäß erfolgt war und keinen Anlass zu Beanstandungen bot. 

Lungentransplantationen 

Bei den im vorangegangenen Berichtszeitraum begonnenen und in diesem Berichtszeitraum 

abgeschlossenen Prüfungen von zwei Lungentransplantationsprogrammen wurden zwar 

Auffälligkeiten festgestellt, diese ließen jedoch keine Anhaltspunkte für systematische 

Richtlinienverstöße oder Manipulationen zuteilungsrelevanter Patientendaten erkennen. 

Soweit in einigen der überprüften Fälle die Angaben gegenüber ET von den aus den 

Krankenunterlagen ersichtlichen Daten abwichen, gingen die Kommissionen unter anderem 

aufgrund des Umstands, dass sich die fehlerhaften Angaben auch zu Ungunsten der Patienten 

auf der Warteliste auswirkten, davon aus, dass diese nicht systematisch und/oder 

manipulativ erfolgten. 

Lebertransplantationen 

Die im vorangegangenen Berichtszeitraum begonnenen und in diesem Berichtszeitraum 

abgeschlossenen Prüfungen von vier Lebertransplantationsprogrammen ließen keine 

Anhaltspunkte für systematische Richtlinienverstöße oder Manipulationen 

zuteilungsrelevanter Patientendaten erkennen. Sie ergaben vielmehr, dass die Anmeldung 

 
7 Offen ist die Prüfung eines Lungentransplantationsprogramms für die Jahre 2012 bis 2015, da die 
relevanten Patientenakten behördlicherseits noch nicht freigegeben wurden. 
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der Patienten zur Transplantation überwiegend ordnungsgemäß erfolgt war und keinen 

Anlass zu Beanstandungen bot. 

Prüfungsübersicht 

Herz – Prüfungen des Zeitraums 2016 bis 2018 

Herz (inklusive kombinierter 
Herz-Lungentransplantationen) 

Transplantationen im 
Prüfungszeitraum 

geprüft Verstöße8 

Berlin DHZ 84 33 0 

Düsseldorf 63 28 0 

Leipzig 49 26 0 

München Großhadern 51 26 0 

Summe 247 113 0 
 

Lunge – Prüfungen des Zeitraums 2016 bis 2018 

Lunge Transplantationen im 
Prüfungszeitraum 

geprüft Verstöße8 

Jena 24 24 0 

München Großhadern 226 35 0 

Summe 250 59 0 
 

Leber – Prüfungen des Zeitraums 2016 bis 2018 

Leber Transplantationen im 
Prüfungszeitraum 

geprüft Verstöße8 

Berlin Charité (CVK) 170 33 0 

Hannover 216 34 0 

München Großhadern 168 33 0 

Münster 130 32 0 

Summe 684 132 0 
 

 
8 Als Verstöße werden die von den Kommissionen festgestellten systematischen Richtlinienverstöße oder 
Manipulationen hinsichtlich zuteilungsrelevanter Patientendaten gewertet, die zu einer Meldung an die 
Staatsanwaltschaft geführt haben. 
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C.I.2.2 Prüfungen im Berichtszeitraum 

Im Berichtszeitraum wurden drei Transplantationsprogramme vor Ort und 

27 Transplantationsprogramme im schriftlichen Verfahren auf Basis der Krankenakten von 

363 Empfängern postmortal gespendeter Organe überprüft. 

Herztransplantationen und kombinierte Herz-Lungentransplantationen 

Von den im Berichtszeitraum durchgeführten Prüfungen von 

vier Herztransplantationsprogrammen konnten drei abgeschlossen werden; diese ließen 

keine Anhaltspunkte für systematische Richtlinienverstöße oder Manipulationen hinsichtlich 

zuteilungsrelevanter Patientendaten erkennen. Sie ergaben vielmehr, dass die Anmeldung 

der Patienten stets ordnungsgemäß erfolgt war und keinen Anlass zu Beanstandungen bot. 

Eine Prüfung befindet sich noch im Stellungnahmeverfahren. 

Lungentransplantationen 

Bei den im Berichtszeitraum durchgeführten und abgeschlossenen Prüfungen von drei 

Lungentransplantationsprogrammen wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Die 

Anmeldungen der Patienten zur Transplantation waren stets ordnungsgemäß erfolgt und 

boten keinen Anlass zu Beanstandungen. 

Lebertransplantationen 

Bei den im Berichtszeitraum durchgeführten und abgeschlossenen Prüfungen von 

zwei Lebertransplantationsprogrammen wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Die 

Anmeldungen der Patienten zur Transplantation waren stets ordnungsgemäß erfolgt und 

boten keinen Anlass zu Beanstandungen. 

Nierentransplantationen 

Von den im Berichtszeitraum durchgeführten Prüfungen von 

12 Nierentransplantationsprogrammen befinden sich sechs noch im Stellungnahme-

verfahren, sechs konnten abgeschlossen werden. Diese ließen keine Anhaltspunkte für 

systematische Richtlinienverstöße oder Manipulationen erkennen. Sie ergaben vielmehr, 

dass die Anmeldung der Patienten stets ordnungsgemäß erfolgt war und keinen Anlass zu 

Beanstandungen bot.  

Pankreas- und kombinierte Nieren-Pankreastransplantationen 

Von den im Berichtszeitraum durchgeführten Prüfungen von neun 

Pankreastransplantationsprogrammen konnten fünf abgeschlossen werden. Es wurden keine 

Auffälligkeiten festgestellt. Vier Prüfungen befinden sich noch im Stellungnahmeverfahren. 
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Prüfungsübersicht  

Anmerkung: Die in der Sitzung vom 24.11.2020 beschlossenen Kommissionsberichte (*) 

befinden sich zurzeit im Stellungnahmeverfahren. 

Herz – Prüfungen des Zeitraums 2016 bis 20189 

Herz (inklusive kombinierter 
Herz-Lungentransplantationen) 

Transplantationen im 
Prüfungszeitraum 

geprüft Verstöße8 

Aachen 2 2 0 

Dresden HZ 3 3 0 

Göttingen 6 6 0 

Heidelberg* 45 25 0 

Summe 56 36 0 
 

Lunge – Prüfungen des Zeitraums 2016 bis 2018 

Lunge Transplantationen im 
Prüfungszeitraum 

geprüft Verstöße8 

Köln-Lindenthal 2 2 0 

Leipzig 5 5 0 

Mainz 1 1 0 
Summe 8 8 0 

 

Leber – Prüfungen des Zeitraums 2016 bis 2018 

Leber Transplantationen im 
Prüfungszeitraum 

geprüft Verstöße8 

Heidelberg 145 33 0 

Kiel 107 32 0 
Summe 252 65 0 

 

 
8 Als Verstöße werden die von den Kommissionen festgestellten systematischen Richtlinienverstöße oder 
Manipulationen hinsichtlich zuteilungsrelevanter Patientendaten gewertet, die zu einer Meldung an die 
Staatsanwaltschaft geführt haben. 
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Niere – Prüfungen des Zeitraums 2016 bis 2018 

Niere Transplantationen im 
Prüfungszeitraum 

geprüft Verstöße8 

Aachen* 61 15 0 
Augsburg 73 16 0 
Bochum* 136 17 0 
Bonn* 57 15 0 
Erlangen-Nürnberg 168 17 0 
Essen* 236 17 0 
Kiel* 73 16 0 
Köln-Lindenthal* 103 16 0 
München Großhadern 167 17 0 
München rechts d. Isar 76 16 0 
Regensburg 87 16 0 
Würzburg 68 16 0 
Summe 1305 194 0 

 

Pankreas – Prüfungen des Zeitraums 2016 bis 2018 

Pankreas 
(inklusive kombinierter Nieren-
Pankreastransplantationen) 

Transplantationen im 
Prüfungszeitraum 

geprüft Verstöße8 

Bochum* 47 15 0 
Erlangen-Nürnberg 10 8 0 
Essen* 5 5 0 
Kiel* 1 1 0 
Köln-Lindenthal* 8 8 0 
München Großhadern 23 12 0 
München rechts d. Isar 1 1 0 
Regensburg 7 7 0 
Würzburg 3 3 0 
Summe 105 60 0 
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C.II Überwachungskommission 

Die Überwachungskommission hat sich im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags (§ 11 Abs. 3 

S. 3 TPG) aufgrund der epidemischen Lage schwerpunktmäßig mit der Prüfung der 

Koordinierungsstelle befasst (siehe C.IV). 

C.III Einzelfallprüfungen 

Die Prüfungskommission hat sich im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags (§ 12 Abs. 5 

S. 4 TPG) nach Mitteilung der Vertrauensstelle Transplantationsmedizin, der 

Koordinierungsstelle, der Vermittlungsstelle, einzelner Transplantationszentren, einzelner 

Auditoren sowie von Patienten und Angehörigen anlassbezogen mit der Prüfung von 

8 Einzelfällen befasst. 

Gegenstand der Prüfung war die richtliniengemäße Allokation von Spenderorganen. Hierbei 

wurden keine allokationsrelevanten Verstöße festgestellt. Die Vorgänge wurden im Rahmen 

des einrichtungsinternen Qualitätsmanagements aufgearbeitet und haben strukturelle 

Verbesserungen ausgelöst. 

C.IV Angelegenheiten der Koordinierungsstelle gemäß § 11 TPG 

Die Prüfung (Jahresvisitation) der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), 

Koordinierungsstelle gemäß § 11 TPG musste aufgrund der epidemischen Lage schriftlich 

stattfinden. 

C.V Angelegenheiten der Vermittlungsstelle gemäß § 12 TPG 

Im Rahmen der Prüfung (Jahresvisitation) der Stiftung Eurotransplant (ET), 

Vermittlungsstelle gemäß § 12 TPG, wurden Stichprobenprüfungen der 

Allokationsentscheidungen durchgeführt (06.02./07.02.2020 Herz- und Lungen-

transplantationen; 07.02.2020 Lebertransplantationen; 10.02.2020 Nieren- und Pankreas-

transplantationen). Diese Prüfungen ergaben eine sorgfältige und nachvollziehbare 

Dokumentation der Allokationsentscheidungen seitens der Vermittlungsstelle. 

 
8 Als Verstöße werden die von den Kommissionen festgestellten systematischen Richtlinienverstöße oder 
Manipulationen hinsichtlich zuteilungsrelevanter Patientendaten gewertet, die zu einer Meldung an die 
Staatsanwaltschaft geführt haben. 
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C.VI Sonstige Tätigkeiten 

Wie im Vorjahr und über das jetzige Berichtsjahr hinaus sind Kommissionsmitglieder auch in 

Arbeitsgruppen der Ständigen Kommission Organtransplantation tätig gewesen. 

C.VII  Fazit 

In keinem der seit Beginn des Jahres 2019 überprüften Transplantationsprogramme der 

Jahre 2016 bis 2018 wurden Anhaltspunkte für systematische Richtlinienverstöße oder 

Manipulationen festgestellt. 

Auch die im Berichtszeitraum abgeschlossenen Prüfungen von Herz-, Lungen- und 

Lebertransplantationsprogrammen haben gezeigt, dass weit überwiegend korrekt unter 

Beachtung der Richtlinienvorgaben gearbeitet wurde. 

Wie in den Vorjahren bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass privatversicherte Patienten 

bevorzugt behandelt oder transplantiert worden wären. 

Auch ergaben sich keine grundsätzlichen Bedenken gegen das beschleunigte 

Vermittlungsverfahren. Es bestanden in diesem Berichtszeitraum keine Anhaltspunkte für 

Manipulationen mit Hilfe dieses Verfahrens. 

Insgesamt finden sich die positiven Entwicklungen der Vorjahre bestätigt: Die bundesweiten 

Prüfungen führen – als konstruktiver Dialog mit den Transplantationszentren – zu 

fortlaufenden Verbesserungen der Prozesse, beispielsweise bei den klinikeigenen 

Standardverfahrensanweisungen (Standard-Operating-Procedures, SOP) und  

Dokumentationen.  
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D. Dokumentation 

D.I Zusammensetzung der Überwachungskommission gemäß  

§ 11 Abs. 3 S. 4 TPG 

Den Kommissionsvorsitz in der 07. Amtsperiode hat Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert 

inne. Die stellvertretende Vorsitzende ist Frau PD Dr. med. Stefanie Förderreuther. 

In der 07. Amtsperiode (2019/2022) sind als Mitglieder nach § 3 Abs. 1 GGO‑PÜK in die 

Überwachungskommission entsandt worden 

für den GKV-Spitzenverband:  

– Herr Dr. rer. pol. Wulf-Dietrich Leber, Berlin 

– Frau Dr. med. Constance Mitsch, Berlin 

– Herr Dipl.-Vw. Frank Reinermann, MBA, Berlin 

für die Bundesärztekammer: 

– Frau PD Dr. med. Stefanie Förderreuther, München 

– Herr Prof. Dr. med. Bernhard Krämer, Mannheim 

– Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert, Magdeburg 

für die Deutsche Krankenhausgesellschaft:  

– Herr Dr. med. Thilo Grüning, M. Sc., Berlin 

– Herr Ass. jur. Friedrich R. München, Leipzig 

– Frau Ass. jur. Antonia Brandi, Berlin  

für die Gesundheitsministerkonferenz der Länder: 

– Herr Ltd. MinRat Dr. jur. Hans Neft, München 

– Frau MinRät’in Judith Holzmann-Schicke, Düsseldorf   

sowie 

als weitere beratende Mitglieder nach § 3 Abs. 2 GGO-PÜK: 



Bericht 2019/2020 der Überwachungskommission gem. § 11 Abs. 3. S. 4 TPG 
und der Prüfungskommission gem. § 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

  Seite 21 von 26 

für die Koordinierungsstelle (Deutsche Stiftung Organtransplantation): 

– Herr Dr. med. Axel Rahmel, Frankfurt am Main 

für die Vermittlungsstelle (Stiftung Eurotransplant): 

– Herr Dr. med. Serge Vogelaar, Leiden/NL 

für den Verband der Privaten Krankenversicherung:  

– Herr Dr. med. Norbert Loskamp, Berlin 

als weiteres beratendes Mitglied nach § 3 Abs. 4 GGO‑PÜK: 

– Herr Prof. Dr. jur. Hans Lilie, Halle/Saale 

Die 07. Amtsperiode (2019/2022) wird am 31.08.2022 enden. 

D.II Zusammensetzung der Prüfungskommission gemäß  

§ 12 Abs. 5 S. 4 TPG 

Den Kommissionsvorsitz in der 07. Amtsperiode hat Herr OStA HAL Thomas Schwarz inne. 

Der stellvertretende Vorsitzende ist Herr Prof. Dr. med. Christoph Bara. 

In der 07. Amtsperiode (2019/2022) sind als Mitglieder nach § 3 Abs. 1 GGO‑PÜK in die 

Prüfungskommission entsandt worden 

für den GKV-Spitzenverband:  

– Herr Dr. rer. pol. Wulf-Dietrich Leber, Berlin 

– Frau Dr. med. Constance Mitsch, Berlin 

– Herr Dipl.-Vw. Frank Reinermann, MBA, Berlin 

für die Bundesärztekammer: 

– Herr Prof. Dr. med. Christoph Bara, Hannover 

– Herr Prof. Dr. jur. Michael Lindemann, Bielefeld 

– Herr OStA HAL Thomas Schwarz, Berlin 
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für die Deutsche Krankenhausgesellschaft:  

– Herr Dr. med. Thilo Grüning, M. Sc., Berlin 

– Herr Ass. jur. Friedrich R. München, Leipzig 

– Frau Ass. jur. Antonia Brandi, Berlin 

für die Gesundheitsministerkonferenz der Länder: 

– Herr Ltd. MinRat Dr. jur. Hans Neft, München 

– Frau MinRät’in Judith Holzmann-Schicke, Düsseldorf   

sowie 

als weitere beratende Mitglieder nach § 3 Abs. 2 GGO‑PÜK: 

für die Koordinierungsstelle (Deutsche Stiftung Organtransplantation): 

– Herr Thomas Biet, MBA, Frankfurt am Main 

für die Vermittlungsstelle (Stiftung Eurotransplant): 

– Herr Dr. med. Serge Vogelaar, Leiden/NL 

für den Verband der Privaten Krankenversicherung:  

– Herr Dr. med. Norbert Loskamp, Berlin 

als weitere beratende Mitglieder nach § 3 Abs. 3 GGO‑PÜK kooptiert: 

– Herr Prof. Dr. med. Felix Braun, Kiel 

– Herr Prof Dr. med. Paolo Fornara, Halle/Saale 

– Herr Prof. Dr. med. Stephan Hirt, Regensburg 

– Herr PD Dr. med. Nils Lachmann, Berlin 

– Herr Prof. Dr. med. Bernhard Meyer, Hannover 

– Herr Dr. med. Mehmet Haluk Morgül, Münster 

– Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder, Berlin 

– Herr Prof. Dr. med. Christian Witt, Berlin 

als weiteres beratendes Mitglied nach § 3 Abs. 4 GGO‑PÜK: 

– Herr Prof. Dr. jur. Hans Lilie, Halle/Saale 

Die 07. Amtsperiode (2019/2022) wird am 31.08.2022 enden. 
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D.III Zusammensetzung der Geschäftsstelle Transplantationsmedizin 

Leiter: 

– Herr Hon.-Prof. Dr. rer. medic. Claus-Dieter Middel, LL.M. 

Referentinnen: 

– Frau Dr. iur. Wiebke Abel, LL.M. 

– Frau Dr. iur. Anna Genske, M. mel. 

– Frau Dr. med. Annegret Schoeller 

– Frau Lorraine M. Tietz 

Sachbearbeiterin: 

– Frau Doreen Fritz 

– Frau Claudia Göbert 

Sekretärinnen: 

– Frau Elke Reuter  

– Frau Katja Schilling 

– Frau Juliane Strauß 
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D.IV Prüfungsteilnehmer 

An den Prüfungen im Berichtszeitraum waren folgende Personen beteiligt: 

– Herr Dr. med. Wolfgang Arns, Köln 

– Herr Prof. Dr. med. Christoph Bara, Hannover 

– Herr Prof. Dr. med. Paolo Fornara, Halle 

– Herr Prof. Dr. med. Stephan W. Hirt, Regensburg 

– Herr Prof. Dr. med. Markus Kamler, Essen 

– Herr Prof. Dr. med. Bernhard Krämer, Mannheim 

– Herr Prof. Dr. jur. Michael Lindemann, Bielefeld 

– Herr Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert, Magdeburg 

– Herr Prof. Dr. med. Konstantin Mayer, Gießen 

– Frau PD Dr. med. Anna Meyer, Leipzig 

– Herr Prof. Dr. med. Bernhard Meyer, Hannover 

– Herr Dr. Mehmet Haluk Morgül, Münster 

– Herr Prof. Dr. med. Klaus Pethig, Hamm 

– Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder, Berlin 

– Herr OA Uwe Schulz, Leipzig 

– Herr Prof. Dr. med. Martin Schwaiblmair, Augsburg 

– Herr OStA HAL Thomas Schwarz, Berlin 

– Prof. Dr. med. Dirk Stippel, Köln 

– Herr Prof. Dr. med. Christian Witt, Berlin 

– Herr Prof. Dr. med. Martin Wolff, Andernach 

Die jeweils zuständigen Landesbehörden haben in der Regel Vertreter zu den Prüfungen 

entsandt. 

Hinweis: Die Prüferinnen und Prüfer sind ehrenamtlich mit den Prüfungen befasst, soweit sie 

nicht Vertreter des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Krankenhausgesellschaft oder der 

Bundesärztekammer sind. Die ehrenamtliche Tätigkeit der Prüferinnen und Prüfer 

ermöglicht eine große Flexibilität im Rahmen der Prüfungsdurchführung. Weiterhin wird ein 

hohes Maß an Sachverstand und Praxiserfahrung gewährleistet. 

Die Auswahl der Prüferinnen und Prüfer erfolgt durch Beschluss der Prüfungskommission 

und der Überwachungskommission. Im Berichtszeitraum wurden neben organsach-

verständigen Beratern auch Sonderprüfer kooptiert. Auswahlkriterien waren dabei 

wissenschaftliche Expertise und berufspraktische Erfahrung. 
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Bei der Zusammenstellung der Prüfgruppen wurde berücksichtigt, dass einige Prüfer 

hauptberuflich im Transplantationsgeschehen tätig sind. Mögliche Interessenskonflikte 

wurden durch Inkompatibilitätsregeln vermieden; so waren etwa Vertreter der geprüften 

Klinik nicht zugleich Mitglieder der in ihrer Klinik tätigen Prüfgruppe. Die Prüfer wurden auf 

die Einhaltung des Datenschutzes und der Verschwiegenheit verpflichtet. 
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D.V Kommissionsberichte zu den Prüfungen der Herz-, Lungen-, 

Nieren-, Pankreas- und Lebertransplantationsprogramme 
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